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COVID-19 SCHUTZKONZEPT  
SGU Jahresversammlung 2021 – Interlaken 
 
Einleitung 
Die Gesundheit und Sicherheit unserer Teilnehmenden, Referenten, Aussteller und 
Mitarbeitenden stehen an erster Stelle. Um sicherzustellen, dass sich die 
Teilnehmenden vor Ort wohlfühlen, hat die IMK AG in enger Absprache mit Congress 
Centre Kursaal Interlaken (CKI) ein Schutzkonzept ausgearbeitet, das den Vorgaben 
des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) entspricht, und veranlasst, dass die im 
Schutzkonzept aufgeführten Massnahmen umgesetzt werden. 
 
Alle aufgeführten Massnahmen haben zum Ziel, die Teilnehmer, Referenten und 
Aussteller, wie auch die Teams der IMK AG und des CKI bestmöglich vor einer 
Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen.  
 
 
Schweizer Covid-Zertifikat 
Alle Personen (Teilnehmer, Referenten, Industrie Partner, Standbauer, 
Kongresshaus Staff, IMK Staff) welche während der Jahresversammlung die 
Gebäude des Congress Centre Kursaal Interlaken betreten, müssen ein gültiges 
Schweizer Covid-Zertifikat vorweisen können. Dieses wird an den Eingängen 
kontrolliert.  
 
Das Covid-Zertifikat orientiert sich am GGG-Prinzip: 
- Genesen: Die Genesung darf nicht länger als 6 Monate her sein 
- Geimpft:  Eine seit mindestens 14 Tagen abgeschlossene Impfung ist notwenig 
- Getestet: Ein PCR Test darf nicht älter als 72 Stunden sein, ein Antigen-Test nicht  
 älter als 48 Stunden. Bitte beachten Sie, dass nach Ablauf der Gültigkeit 
 ein neuer Test vorgelegt werden muss 
 
Information für internationale Teilnehmende 
Alle Personen, welche aus einem EU-Land anreisen, können ihr gültiges EU-Zertifikat 
vorweisen. Dieses wird akzeptiert. 
Alle Personen, welche aus einem Nicht-EU-Land anreisen, müssen zwingend ein 
negatives Testresultat vorweisen können. 
 
 
Schutzkonzept Grundregeln 
Das Schutzkonzept stellt sicher, dass die folgenden Vorgaben eingehalten werden. 
Für jede dieser Vorgaben sind ausreichende und angemessene Massnahmen 
vorgesehen.  
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1. Händehygiene und Maske 
Massnahmen 

• Es wird empfohlen in den Innenräumen eine Maske zu tragen. 
• Die Teilnehmenden sind angehalten, sich beim Betreten der 

Veranstaltungsräumlichkeiten die Hände mit Händedesinfektionsmittel zu 
desinfizieren. Dispenser mit Desinfektionsmittel stehen jederzeit zur Verfügung. 

• Alle Personen im CKI reinigen sich regelmässig die Hände. 

2. Reinigung 
Bedarfsgerechte, regelmässige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen nach 
Gebrauch, insbesondere wenn diese von mehreren Personen berührt werden. 
 
Massnahmen 

• Sämtliche Flächen, mit denen Teilnehmende in Kontakt kommen, werden 
regelmässig desinfiziert.  

• Türen bleiben, wenn möglich ständig geöffnet. 
• Eine regelmässige und ausreichende Lüftung ist in den Räumlichkeiten 

gewährleistet. 
• Seifenspender, Händedesinfektionsmittel, Einweghandtücher sowie 

Reinigungsmittel (für Gegenstände und/oder Oberflächen) werden regelmässig 
nachgefüllt. 

• Ausreichend Reinigungspersonal und -material wird für die Umsetzung der 
definierten Hygienemassnahmen vorgesehen. 

• E-Poster-Bildschirme werden regelmässig desinfiziert. 
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3. Allgemeines zum Kongress 
Berücksichtigung spezifischer Aspekte der Arbeit und Arbeitssituationen, um den  
Schutz zu gewährleisten. 
 
3.1. Registration 
Massnahmen 

• Alle Personen, welche das Gebäude betreten müssen ein gültiges Covid-
Zertifikat vorweisen können. 

• Die Registration aller Teilnehmer erfolgt im Voraus auf der Kongress-Webseite. 
• Die Teilnehmer werden im Vorfeld des Kongresses informiert, dass 

Anmeldungen vor Ort am Kongresssekretariat nicht möglich sind. 
• Die Teilnehmergebühr muss im Voraus bezahlt werden. Die IMK AG behält sich 

vor, den Teilnehmern Zahlungserinnerungen zuzusenden.  
• Vor Ort sind nur Kartenzahlungen möglich. Bargeld wird nicht akzeptiert. 
• Die Teilnehmer erhalten ihre Badges vor Ort. Es wird ein Self-Check-In 

angeboten.  
 
3.2. Kongressprogramm 
Massnahmen 

• Das Programm der Jahresversammlung kann auf der Kongresswebseite 
eingesehen werden. Eine gedruckte Version des finalen Kongressprogrammes 
ist vor Ort erhältlich. 

 
3.3. Garderobe & Gepäckabgabe 
Massnahmen 

• Die Mitarbeitenden fassen, soweit als möglich, keine Gegenstände der Gäste 
an; diese Regelung gilt auch für Kleidungsstücke. Garderobenständer werden 
zur Selbstbedienung den Gästen zur Verfügung gestellt. Jedoch wird 
empfohlen, die persönlichen Gegenstände bei sich zu behalten. 

• Kleiderbügel werden aus hygienischen Gründen nicht ausgegeben. 
 

3.4. WC-Anlagen 
Es stehen genügend Toiletten zur Verfügung im CKI. 
 
Massnahmen 

• Bei den WC-Anlagen, die keine automatische Türen haben, werden die Türen 
möglichst offengelassen.  

• Die WC-Anlagen werden regelmässig gereinigt und desinfiziert. Es wird ein 
Reinigungsprotokoll geführt. 
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4. Ausstellung: Vorgaben / Massnahmen 
Der Ausstellungsplan wurde vom CKI gutgeheissen und feuerpolizeilich abgenommen.  
 
Massnahmen 

• Alle von der Industrie sowie Standbauer müssen über ein gültiges Covid-
Zertifikat verfügen. 

• Die Stände werden vom CKI eingezeichnet. Diese Masse müssen zwingend 
eingehalten werden. 

• Die Aussteller sind angehalten, Gegenstände am Stand regelmässig zu 
desinfizieren. Standreinigungen können bei der CKI bestellt werden (via 
Formular im Ausstellerhandbuch oder auf der Webseite CKI). 

• Bei Abgabe von Give-aways, Lebensmitteln oder Catering sind die spezifischen 
Hygienemassnahmen gemäss den aktuellen Vorgaben des BAG zu befolgen. 
Die Umsetzung unterliegt der Verantwortung des Ausstellers. 

 

5. Catering 
Es sind keine weiteren Einschränkungen im Catering Bereich vorgesehen, da alle 
Teilnehmenden und Catering Mitarbeitenden ein gültiges Covid-Zertifikat besitzen 
müssen. 

6. Vortragsräume 
Während allen Veranstaltungen muss eine Maske getragen werden. 

7. Informationen 
Mitarbeitende und andere betroffene Personen werden über die Vorgaben und 
Massnahmen informiert. 
 
Massnahmen 

• Die IMK AG weist vorgängig ausreichend auf die geltenden 
Reisebestimmungen des Bundes (Bahn, ÖV) hin.  

• Plakate mit Verhaltensrichtlinien zu COVID-19 werden zur Sensibilisierung der 
Teilnehmer in der Kongresslokalität angebracht. 

• Das CKI und die IMK AG weisen die Teilnehmenden auf die Einhaltung der 
Hygiene- und Schutzmassnahmen hin. 

 
(Stand 13. September 2021 – Änderungen vorbehalten) 


